
muß es den Eindruck gewinnen, daß derartige Hand
lungen grundsätzlich verboten sind. Es ist also durch
aus, zu erwarten, daß das Kind im sexuellen Bereich 
aufs schwerste gehemmt und später nicht in der Lage 
sein wird, geglückte Partnerschaften zu pflegen und als 
gesund entwickelter Mensch eine Ehe zu schließen und 
darin zu leben. Das Kind kann nicht verstehen, daß 
nicht die Handlung schlechthin bestraft wird, sondern 
daß die Bestrafung erfolgt, weil diese Handlung an 
einem Minderjährigen vorgenommen wurde und dieser 
dadurch evtl. Schaden erlitten hat. Die Gefahr der 
frühzeitigen sexuellen Enthemmung würde ich gegen
über der Gefahr der Hemmung als geringer einschätzen, 
weil die Wertmaßstäbe des umgebenden Kollektivs dem 
stärker entgegenzuwirken vermögen.

Schlußfolgerungen
Es ist dringend notwendig, daß sich Juristen und Ärzte 
darüber verständigen, in welcher Weise kindliche An
gaben als gültige Zeugenaussagen verwertet werden 
können. Dabei muß unter allen Umständen vermieden 
werden, daß diese Aussagen unbedingt in der Gerichts
verhandlung gemacht werden müssen. Vielleicht könnte 
das psychiatrische Gutachten, das sich über die Glaub
würdigkeit des Kindes verbindlich äußern soll, de lege 
ferenda als Beweismittel angesehen werden.
Von ärztlicher Seite bieten sich zwei Möglichkeiten an, 
die dazu beitragen würden, daß das durch ein Sexual

delikt geschädigte Kind vor weiteren Schädigungen 
weitestgehend bewahrt wird.
1. Da es sich häufig um unreife oder geistig abgebautc 
Täter handelt, sollte in allen Fällen, in denen der 
Täter bekannt ist, geprüft werden, ob nicht zuerst seine 
Begutachtung notwendig ist, wenn zumindest der Ver
dacht einer geminderten Zurechnungsfähigkeit bzw. 
völligen Zurechnungsunfähigkeit besteht.
2. In der gutachterlichen Fragestellung sollte der Be
griff „Glaubwürdigkeit" nicht mehr verwendet werden, 
da der zu untersuchende Sachverhalt hierdurch nicht 
umfassend genug ausgedrückt wird. Es gilt, die ge
samte Persönlichkeit des Kindes und seine Beziehungen 
zur Umwelt zu untersuchen und nach Würdigung aller 
Untersuchungsergebnisse die Frage zu beantworten, ob 
das Kind fähig ist, als Zeuge an der Aufklärung des 
Sachverhalts mitzuwirken. Wie bereits geschildert, gehl 
es beim kindlichen Zeugen nicht so sehr um die Gegen
überstellung von Lüge und Wahrheit als vielmehr um 
die Fähigkeit, erlebte Sachverhalte aus der Erinnerung 
objektiv wiederzugeben. Vielleicht könnte die Frage 
des Gerichts an den Gutachter dahin präzisiert werden, 
daß nach der Z e u g e n f ä h i g k e i t  des geschädigten 
Kindes gefragt wird.
Als oberster Grundsatz sollte für alle an einem Ge
richtsverfahren beteiligten Personen die größte Scho
nung des geschädigten Kindes stehen.
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Globke — Wegbereiter der faschistischen Diktatur
Am 21. März 1963 legte der Nationalrat der Natio
nalen Front des demokratischen Deutschland auf 
einer internationalen Pressekonferenz der Welt
öffentlichkeit weiteres Material über die Verbrechen 
des Staatssekretärs im Bonner Bundeskanzleramt, 
Dr. Hans G l o b k e ,  vor. Inzwischen hat der Gene
ralstaatsanwalt der DDR gegen Globke ein Ermitt
lungsverfahren eingeleitet, um dessen strafrechtliche 
Verantwortung für die Verfolgung und Ausrottung 
von Millionen Juden, Slawen und Angehörigen an
derer Völker zu untersuchen.
Dem nachstehenden Beitrag kommt deshalb beson
ders aktuelle Bedeutung zu.

D. Red.

Wer den Kreis der durch Globke, den höchsten Berufs
beamten des Bonner Staates, begangenen Kriegsver
brechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
geschlossen glaubte, der mußte sich eines anderen be
lehren lassen:

Globke ist nicht nur maßgeblicher Mitverfasser, Kom
mentator und Vollstrecker der unmenschlichen Rassen
gesetze Hitlers1 und einer der Hauptbeteiligten an den 
umfangreichen Germanisierungsverbrechen der faschi
stischen Machthaber, besonders gegen das polnische 
Volk2. Der Juden- und Polenmörder Globke gehört 
auch zu den eifrigsten Zerstörern der Reste des Wei
marer Parlamentarismus; er war einer der prominente
sten Konstrukteure der verbrecherischen Staats
maschinerie des deutschen Faschismus.

1 Vgl. Cheim/Kutschke.Przybylski, „GlobkeKriegsverbrecher 
und Verbrecher gegen die Menschlichkeit“, NJ 1900 S. 719 ft.
2 „Globke - der Bürokrat des Todes“. Dokumentation, heraus- 
gegeben vom Ausschuß für Deutsche Einheit, Berlin 1992, Bei
lage S. 10 ft.

Juristischer Totengräber des Weimarer 
Parlamentarismus
Unmittelbar nach der Machtübernahme durch den 
Faschismus arbeitete Globke alle wichtigen „Gesetze“ 
des damaligen deutschen Kernstaates Preußen aus, die 
die faschistische Diktatur „staatsrechtlich“ begründeten, 
den braunen Terror sanktionierten und in erweitertem 
Umfang ermöglichten.
Zwei Monate nach Erlaß des Hitlersehen Ermächti
gungsgesetzes stellte Globke das „Gesetz zur Behebung 
der Not von Volk und Land“ vom 1. Juni 1933 fertig, 
das als sog. Preußisches Ermächtigungsgesetz bekannt 
geworden ist. Mit ihm sprach Globke das Todesurteil 
über die letzten Reste der Demokratie und des Parla
mentarismus. Die nach dem Reichstag wichtigste parla
mentarische Vertretung, der Preußische Landtag, wurde 
durch diesen Akt aus dem staatlichen Leben gestrichen 
und das alleinige Recht, „Gesetze“ zu erlassen, auf die 
faschistische Exekutive übertragen.
Globke hatte begriffen, daß der menschheitsfeindlichen 
und aggressiven Politik des faschistischen Staates parla
mentarische Einrichtungen — selbst wenn sie gleich
geschaltet waren — im Wege stehen mußten. In seinem 
Kommentar zu dem von ihm selbst verfaßten Ermäch
tigungsgesetz schrieb er, daß mit der Gleichschaltung 
des Preußischen Landtages „doch nicht gleichzeitig die 
Schwerfälligkeit des parlamentarischen Gesetzgebungs
weges beseitigt worden“3 sei.
Globke betrieb die institutioneile Beseitigung der Reste 
des Weimarer Parlamentarismus nicht aus Selbstzweck. 
Auftrag und Ziel seiner „gesetzgeberischen Arbeiten 
waren die Vernichtung der Rudimente bürgerlich-

3 FrelSler/Grauert, Das neue Recht in Preußen, Berlin 1933, 
Bei. MI, II. Staatsverwaltung, a) Staatsorganisation und Lan- 
desverwaltung. Absehn. 7.


